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Infoblatt 

Förderstufe Klasse 5 zum 1. Elternabend 

Gestaltung der Mittagspause  

Für Schülerinnen und Schüler der Klassenstufe 5 im Ganztag der Gerhart-Hauptmann-
Schule ist der Unterricht durch das Angebot von Unterricht und Pausen, verändert zur 
Stundenverteilung anderer Lerngruppen, rhythmisiert. Nach 5 Stunden Unterricht am 
Vormittag gibt es eine 45- minütige Mittagspause, in welcher nach vorheriger Anmeldung 
ein gesundes Mittagessen in der Mensa eingenommen werden kann.  
• Nähere Infos und Anmeldung dazu auf der GHS Homepage  
  www.ghs-griesheim.eu (siehe Familienfreundliche Schule/ Verpflegung)  

• Weitere Informationen zu den Themen: Schülerausweis und Bücherausleihe erhalten  
  Sie im Informationsbrief von Herrn Meyer (Verantwortlicher Bücherausleihe/Bücheria) 
 
Im Anschluss an eine angemessene Essenspause werden die SuS in 3-4 Gruppen in 
wechselnden Angeboten von Lehrkräften betreut. Ein unbeaufsichtigter Aufenthalt in den 
Schulgebäuden, auf dem Schulgelände oder außerhalb des Schulgeländes ist nicht 
gestattet. 

Im Üben, Vertiefen und Vorbereiten(ÜVV MO-MI verpflichtend im Stundenplan), sowie in 
der wählbaren Hausaufgabenunterstützung (kostenpflichtig Do und FR), wird eine 
Unterstützung im individuellen Lernen angeboten. Je nach Übe- und Lerntempo ihres 
Kindes ist trotzdem auch ein häusliches Arbeiten nötig. Bitte entnehmen Sie Informationen 
darüber aus dem immer mitgeführten Hausaufgabenheft.  

Mo  Di  Mi  Do  Fr 

1. Unterricht Unterricht 

2. Unterricht Unterricht 

 Pause 

3. Unterricht Unterricht 

4. Unterricht Unterricht 

 Pause 

5. Unterricht Unterricht 

6. betreute Mittagspause ab 3. Schulwoche Unterricht 

7. 13:10-14:00 ÜVV         ab 3. Schulwoche Mittagspause 

8.  
Unterricht                     ab 3. Schulwoche 

Möglich: 
Hausaufgabenunterstützung 

9. 

 
Abschließend machen wir Sie darauf aufmerksam, dass gemäß der Aufsichtsverordnung 
vom 11.Dezember 2013 (veröffentlicht ABl 1/14 -11)bei Verlassen  des Schulgrundstücks durch die 
Schülerinnen und Schüler die Aufsichtspflicht der Schule entfällt.     08-14 Kö 




